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1 Einrichtung und Zusammensetzung 

a) An der PPHB1 wird eine Ethikkommission (EK) eingerichtet. 
b) Die Ethikkommission besteht aus acht Mitgliedern. Ihre Funktionsperiode beträgt jeweils vier 

Jahre. 
c) Mindestens ein Mitglied wird aus den folgenden Bereichen bestellt: Stabstelle Forschung, 

Stabstelle Minderheitenwesen 
d) Außerdem ist wegen wissenschaftstheoretischer Fragen möglichst auf fachliche Breite zu ach-

ten, ebenso auf juristische Expertise. 
e) Für die Bestellung dieser Mitglieder können die jeweiligen Leiter_innen der Institute und Stab-

stellen dem Rektorat geeignete Personen vorschlagen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen 
zwischen dem Rektorat und der Stabstelle für Forschung. 

f) Mindestens die Hälfte der Mitglieder muss weiblich sein. 
g) Mindestens die Hälfte der Mitglieder muss aus Angehörigen der PPHB bestehen. 
h) Ersatzmitglieder werden bei Befangenheit (s. 1.l.) in Absprache mit dem Hochschulkollegium 

vom Rektorat nominiert. 
i) Die Bestellung gilt für die jeweilige Funktionsperiode der Ethikkommission. Scheidet ein Mit-

glied vorzeitig aus, so ist für dieses Mitglied für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mit-
glied zu bestellen und entsenden, die Vorgehensweise berücksichtigt dabei das oben Ange-
führte. Die Wiederbestellung von Mitgliedern der Ethikkommission ist zulässig. 

j) Die Mitglieder der Ethikkommission sind in dieser Eigenschaft weisungsfrei und zur Verschwie-
genheit verpflichtet. 

k) Die Ethikkommission kann Vorschriften für das von ihr anzuwendende Verfahren erlassen. Da-
rin kann auch das Erfordernis der Beiziehung externer Sachverständiger vorgesehen werden. 
Dies bedarf der Genehmigung durch das Rektorat. 

l) Jedes Mitglied der Ethikkommission hat sich bei Befangenheit, insbesondere bei Involvierung 
in ein zu begutachtendes Projekt, der Ausübung seines Amtes zu enthalten. Es wird in diesem 
Falle durch sein Ersatzmitglied vertreten. 

2 Aufgaben der Ethikkommission 

a) Die Ethikkommission erstellt Gutachten über Forschungsvorhaben, wenn 

- seitens der Mitarbeitenden Bedenken hinsichtlich der Erfüllung ethischer Richtlinien beste-
hen, insbesondere bei Fragen der psychischen und/oder physischen Integrität von Men-
schen und hier vor allem im Fall vulnerabler Gruppen 

- eine Publikation der Studie in einer Zeitschrift angestrebt wird, welche ein Ethikvotum ver-
langt oder 

- Förderungen (z.B. Drittmittel) an ein entsprechendes Votum gebunden sind. 

b) Die Ethikkommission prüft und beurteilt ein Forschungsvorhaben umfassend hinsichtlich ethi-
scher Aspekte und berücksichtigt dabei die ethischen Richtlinien einschlägiger Fachvereinigun-
gen, es geht u.a. um die Einhaltung dessen, was GWP ist. Ein positives Votum der Ethikkom-
mission entbindet gleichwohl Antragstellende und an der Durchführung ihres Projekts Betei-
ligte nicht von ihrer Verantwortung, insbesondere in Bezug auf gesetzliche Vorgaben und Ver-
einbarungen, die getroffen worden sind. 
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c) In ihrem Gutachten hat die Ethikkommission folglich zu beurteilen, ob bei Durchführung des 
Forschungsvorhabens der Schutz der Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Ver-
suchspersonen angemessen gesichert sind. 

3 Einleitung der Begutachtung 
a) Die Ethikkommission kann nur auf schriftlichen, begründeten Antrag von Hochschulangehöri-

gen tätig werden, die ein Forschungsvorhaben a. im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben und 
b. verantwortlich durchführen. In der Begründung des Antrags ist der konkrete Bedarf für eine 
Beurteilung durch die Ethikkommission darzulegen (z.B. Verlangen eines Fördergebers oder ei-
nes Publikationsorgans, s. 2.a.). 

b) Bei Forschungsvorhaben, die durch Mittel der PPHB (ko-)finanziert oder gefördert werden sol-
len, können das Rektorat bzw. die Leiter_innen der jeweiligen wissenschaftlichen Organisati-
onseinheiten die Einholung eines Gutachtens der Ethikkommission verlangen. Dies begründet 
einen Bedarf (gem. 3.a.). 

c) Bei Forschungsvorhaben, die im Rahmen von BA- oder MA-Arbeiten (sowie Dissertationen im 
Falle einer Zusammenarbeit mit einer Universität) durchgeführt werden sollen, können Be-
treuer_innen oder die Institutsleitung Ausbildung sowie die Stabstelle Forschung die Einholung 
eines Gutachtens der Ethikkommission beantragen. Der Antrag ist unmittelbar vor Genehmi-
gung des Themas zu stellen und zu begründen, im Falle einer Dissertation frühestens im Zuge 
der Vorbereitung der Dissertationsvereinbarung. 

4 Erforderliche Unterlagen 

a) Dem Antrag sind ein Forschungsplan sowie eine Dokumentation des Forschungsvorhabens bei-
zulegen; diese muss Aussagen über die berufliche Qualifikation der am Forschungsvorhaben 
beteiligten Wissenschafter_innen, das Ziel der Studie, die Verantwortlichen, auch für Teilberei-
che, die angewendeten Methoden sowie die Finanzierung des Projektes enthalten. Auf alle Um-
stände, die für die ethische Vertretbarkeit relevant sind, ist besonders hinzuweisen. Bei Versu-
chen an oder mit Menschen sind die möglichen Risiken für die Versuchspersonen darzustellen. 
Mögliche Interessenkonflikte beteiligter Wissenschafter_innen sind transparent zu handhaben. 

b) Ferner hat der Antrag jedenfalls Regeln für das Aussetzen oder vorzeitige Beenden des For-
schungsvorhabens, für die etwaige Aufwandsentschädigung von Versuchspersonen und für die 
Gewährleistung des Schutzes personenbezogener Daten zu enthalten. 

c) Die Ethikkommission kann weitere Auskünfte zur Konkretisierung des Forschungsvorhabens 
verlangen. 

5 Gutachten 

a) Die Ethikkommission hat ein Gutachten zu verfassen, worin sie das Forschungsvorhaben beur-
teilt. Der Beschluss bedarf der Zustimmung von mindestens sechs Mitgliedern der Ethikkom-
mission, wobei die Abstimmungsdetails nicht öffentlich sind. Allfällige Einwände gegen das For-
schungsvorhaben sind aber zu konkretisieren und zu begründen. 

b) Entstehen in den Beratungen der Ethikkommission Bedenken, die zur negativen Beurteilung des 
Forschungsvorhabens führen könnten, so sind Antragstellende unter Angabe der maßgeblichen 
Gründe zu informieren, um ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Können die Beden-
ken nicht ausgeräumt werden, hat die Ethikkommission ihr oder ihm zu ermöglichen, das For-
schungsvorhaben entsprechend abzuändern oder den Antrag zurückzuziehen. 

c) Das Gutachten der Ethikkommission ist den Antragstellenden und dem Rektorat zu übermitteln. 
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d) Ein Gutachten der Ethikkommission ist im Zuge der Einreichung der wissenschaftlichen Arbeit 
den Beurteilenden bzw. studienrechtlich Zuständigen zur Kenntnis zu bringen. 

6 Wiedervorlage 

a) Die Ethikkommission muss mit einem bereits positiv begutachteten Forschungsvorhaben neu-
erlich befasst werden, wenn bei der Durchführung vom Forschungsplan oder von den übrigen 
vorgelegten Unterlagen in einer Weise abgewichen werden soll, die Auswirkungen auf die Be-
urteilung haben kann oder unerwartet nachteilige Folgen auftreten. 

b) In solchen Fällen kann die Ethikkommission die Vorlage der für ihr Gutachten nötigen Unterla-
gen verlangen. Die Wiedervorlage kann (wie die Vorlage) nicht von der Einhaltung von Verein-
barung und vor allem gesetzlichen Pflichten entbinden, auch bleibt die Verantwortung der An-
tragsstellenden hiervon unberührt. 

7 Berichte der Ethikkommission 

a) Die Ethikkommission hat dem Rektorat jährlich einen schriftlichen Bericht über die eingelangten 
Ersuchen, die erstellten Gutachten sowie über allfällige sonstige Aktivitäten vorzulegen. 

8 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Diese Bestimmungen treten mit 22. Mai 2023 in Kraft. Die Funktionsperiode der ersten Ethikkommission 
endet mit Ablauf des dritten Studienjahres, das auf das Inkrafttreten folgt. Rechtsverbindlich ist allein 
der im Mitteilungsblatt der PPHB (und in der Folge auf der Homepage der Stabstelle Forschung der 
PPHB) kundgemachte Text. 

 


